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(Ergebnis) 

Niederschrift 
über die 12. Sitzung der Kommunalen Konferenz Alter und Pflege 

im Kreis Heinsberg am 03. November 2021 
 
Anwesende: - VertreterInnen von Einrichtungen, Institutionen und Kommunen 
 - VertreterInnen der Verwaltung: 
  Frau Montforts  Dezernentin (Vorsitzende)  
  Herr Schulze   Leiter des Amtes für Altershilfen und Sozialplanung 
  Herr Louven   Leiter des Amtes für Soziales 
  Frau van der Kruijssen  stellv. Leiterin des Amtes für Soziales 
  Frau Dr. Groschopp  Ärztin des Gesundheitsamtes 
  Frau Okuhn   Leiterin der WTG-Behörde  
  Herr Köllmann  Pflegeberater des Kreises Heinsberg 
  Frau Funke   Sozial- und Pflegeplanerin des Kreises Heinsberg 
  Frau Schmitz   Pflegesachverständige 

 
Ort: Kreishaus Heinsberg, Großer Sitzungssaal, 
 Valkenburger Str. 45, 52525 Heinsberg 
 
 
Beginn der Sitzung: 14:30 Uhr 

Ende der Sitzung: 15:50 Uhr 

 
 

TOP 1: Begrüßung 

Die Vorsitzende, Frau Anja Montforts, begrüßt die anwesenden Mitglieder der Kommunalen 

Konferenz Alter und Pflege. Einen besonderen Gruß richtet sie an zwei neue Mitglieder: 

Herrn Jansen als neuen Regionaldirektor der neuformierten Regionaldirektion Aachen - Dü-

ren - Heinsberg der AOK Rheinland/Hamburg und Herrn Lenzen als neuen Geschäftsstellen-

leiter der AOK-Geschäftsstelle Heinsberg. Die beiden stellen sich und die Neuorganisation 

der AOK Rheinland/Hamburg kurz vor. 

 

Die ordnungsgemäße Einladung einschließlich geplanter Tagesordnung wurde mit Schreiben 

vom 07.10.2021 versandt. Ergänzungen bzw. Änderungen zur Tagesordnung werden aus dem 

Teilnehmerkreis nicht benannt. 

 

Die Niederschrift zur 11. Kommunalen Konferenz Alter und Pflege, die am 05. Mai 2021 on-

line stattgefunden hat, ist auf dem Serviceportal des Kreises eingestellt. Anmerkungen dazu 

werden aus dem Kreis der Mitglieder nicht vorgetragen.  
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TOP 2: Projektvorstellung „anNa - auch in der Nacht nicht allein“ 

Die Vorsitzende leitet zur Tagesordnung über und begrüßt Frau Bessin, Leiterin des Projektes 

„anNa – auch in der Nacht nicht allein“ der Franziskusheim gGmbH, die das Projekt den Mit-

gliedern der Konferenz anhand der, dieser Niederschrift angefügten, Präsentation vorstellt. 

 

Herr Schulze betont die Bedeutung des Themas aus Sicht der Verwaltung als ein Thema, was 

aus den Fachausschüssen regelmäßig an die Verwaltung herangetragen und in der Pflegepla-

nung diskutiert wird. 

Es gibt keine weiteren Nachfragen oder Anmerkungen zu den Ausführungen aus dem Ple-

num. 

 

 

TOP 3: Neuerungen des „Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung“ 

Herr Köllmann – Pflegeberater des Kreises Heinsberg - gibt einen Überblick über die anste-

henden Neuerungen der am 11.06.2021 vom Bundestag verabschiedeten Gesetzesreform 

anhand der der Niederschrift angefügten Präsentation. 

Nach beendeter Präsentation stellt Frau Dr. Groschopp eine Nachfrage zur Zielgruppe der 

Übergangspflege im Krankenhaus, bspw. für Personen mit akuten Erkrankungen als Überbrü-

ckung bis zum Reha-Aufenthalt, da in dieser Situation bekannterweise immer wieder Lücken 

in Versorgung und Kostenübernahme entstehen. Aus dem Plenum wird die Problematik der 

Überleitung aus dem Krankenhaus aus der Praxis der ambulanten Pflege bestätigt mit dem 

Wunsch, dieses Thema weiter gemeinsam zu diskutieren und zu bearbeiten.  

 

 

TOP 4: Finanzierungssystematik bei ambulanten Wohngemeinschaften 

Die Vorsitzende erläutert einleitend die Hintergründe, die zur Veränderung der Finanzie-

rungssystematik bei ambulanten Wohngemeinschaften nach §§ 25 und 26 Wohn- und Teilha-

begesetz Nordrhein-Westfalen (WTG NRW) geführt haben: Vereinheitlichung und Nachvoll-

ziehbarkeit der Finanzierung für alle Beteiligten. 

Frau van der Kruijssen – stellvertretende Leiterin des Amtes für Soziales – stellt zunächst an-

hand der beigefügten Präsentation die Grundlagen zur Leistungs- und Vergütungsvereinba-

rung vor. Frau Schmitz – Pflegesachverständige des Kreises Heinsberg – ergänzt den Beitrag 

anschließend mit Informationen zur Ermittlung der Pauschalen. Muster der Leistungsverein-

barung, der Leistungsbeschreibung sowie der Vergütungsvereinbarung sind der Niederschrift 

neben der Präsentation als Anlage beigefügt. 

Es bestehen aus dem Plenum keine Anmerkungen oder Fragen zu der Thematik. Die Vorsit-

zende bilanziert abschließend, dass das Anliegen, ein gutes und einfaches Verfahren für alle 

Beteiligten zu erhalten, gelungen ist. 
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TOP 5: Verschiedenes / Bericht der Verwaltung 

Frau Funke macht auf das laufende Verfahren zur Ausschreibung 75 vollstationärer Pflege-

plätze auf Basis der Pflegebedarfsplanung 2021-2024 aufmerksam, dessen Frist am 

01.02.2022 endet. Darin werden kreisweit 75 Plätze mit Priorisierung der Sozialräume 19 

und 20 (Wegberg) sowie 17 (Waldfeucht) ausgeschrieben. Informationen zum Verfahren sind 

zu finden auf der Website des Kreises Heinsberg unter Öffentliche Bekanntmachungen oder 

auf dem Serviceportal des Kreises unter Kommunale Pflegeplanung. 

 

Frau Dr. Groschopp fragt nach dem Stand der dritten Impfungen in den Pflegeeinrichtungen 

für Bewohner und Personal. Eine Stimme aus dem Plenum berichtet, dass es mitunter schwer 

ist, die Hausärzte dazu zu bewegen, die Impfung in den Einrichtungen vorzunehmen. Als Be-

gründung werden organisatorische Hürden genannt, wie bspw. eine erschütterungsfreie Lie-

ferung des Impfstoffs in die Einrichtung. Weiterhin wird berichtet, dass Hausärzte für Impfun-

gen nicht zur Verfügung stehen oder darum bitten, die Bewohner in die Praxen zu bringen. 

Diese Herausforderungen werden von einer zweiten Meldung bestätigt und mit der Informa-

tion ergänzt, dass ausschließlich die Bewohner in der Einrichtung geimpft werden konnten, 

nicht das Personal. Frau Dr. Groschopp bittet darum, sich bei derartigen Problemen an das 

Gesundheitsamt zu wenden, das durch eine gute Verbindung zur koordinierenden Stelle des 

Impfgeschehens im Kreis Heinsberg ggf. unterstützend tätig werden kann. 

Darüber hinaus wirbt Frau Dr. Groschopp bei den Anwesenden für Verständnis für teils stren-

gere Empfehlungen des Gesundheitsamtes gegenüber den offiziellen Richtlinien. Sie weist auf 

die weiterhin hohe Bedeutung von hohen Impfquoten in Pflegeeinrichtungen hin sowie auf die 

Bedeutung von Masken im Bewohnerkontakt und das regelmäßige Testen. Aufgrund der Er-

kenntnis, dass vor allem „Symptomatiker“ das Infektionsgeschehen beeinflussen, betont sie, 

dass Personal mit Erkältungssymptomatik nicht an den Arbeitsplatz gehört. 

Frau Montforts berichtet vom Landkreistag über Diskussionen bzgl. mobiler Impfungen vor 

Ort. Die Kreise sind sich einig, dass sie mobile Impfstrukturen gerne unterstützen, erhoffen 

sich allerdings vom Ministerium die Freiheit, dies im eigenen Rahmen organisieren zu können. 

Auch sie bekräftigt, bei Problemen mit Impfungen, Kontakt mit dem Kreis aufzunehmen, der 

dann versucht unterstützend tätig zu werden. Darüber hinaus verweist sie auf die Website 

des Kreises, wo Informationen zu aktuellen Impfangeboten zu finden sind. 

Die AOK Rheinland/Hamburg verweist ergänzend auf das eigene mobile Impfangebot, dass 

gerne kostenlos in Anspruch genommen werden kann. 

 

Frau Dr. Groschopp verabschiedet sich abschließend von diesem Gremium in den Ruhestand 

ab März des kommenden Jahres. Sie bedankt sich für die immer gute Zusammenarbeit in den 

verschiedenen Gremien und Arbeitsgruppen. 

Die Vorsitzende dankt Frau Dr. Groschopp für ihr langjähriges und vielfältiges Engagement in 

Arbeitsgruppen und der Netzwerkarbeit im Kreis Heinsberg. 

 

Weitere Punkte, die im Rahmen der Konferenz angesprochen werden sollten, werden aus 

dem Teilnehmerkreis auf Anfrage nicht benannt. 

 

https://www.kreis-heinsberg.de/aktuelles/oeffentliche-bekanntmachungen-ab-2017-und-oeffentliche-verfahren/
https://service.kreis-heinsberg.de/dienstleistungen-a-z/-/egov-bis-detail/dienstleistung/163841/show
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Frau Montforts kündigt die Kommunalen Konferenzen Alter und Pflege für das Jahr 2022 für 

den 18. Mai 2022 und den 02. November 2022, 14.30 – ca. 16.00 Uhr im großen Sitzungssaal 

des Kreishauses an. 

 

Die Vorsitzende schließt die Sitzung um 15.50 Uhr, bedankt sich für die Teilnahme und 

wünscht allen Anwesenden schöne Feiertage und einen guten Start in das neue Jahr. 

 

 

Heinsberg, 09. November 2021 

 

 

 

                                                                                                      
Montforts       Funke 
Dezernentin       Amt für Altershilfen und Sozialplanung 

-Vorsitzende-       Geschäftsstelle der 

Konferenz Alter und Pflege    Konferenz Alter und Pflege 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlagen:  
- Anlage 1_TOP_2_Präsentation_aNna 
- Anlage 2_TOP_3_Präsentation_GVWG 
- Anlage 3_TOP_4_Präsentation_Finanzierung_amb_WGs 
- Anlage 3.1_TOP_4_Muster_LV_selbstverantwortete_WG 
- Anlage 3.2_TOP_4_Muster__Anlage_1_LB_amb_Betreuung_selbstverantwortete_WG 
- Anlage 3.3._TOP_4_Muster_Anlage_2_VV_amb_Betreuung 





Vorstellung des Projektes


aNna – auch in der Nacht nicht alleine
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aNna
Agenda


• Das Projekt im Überblick


• Stand der Dinge


• Impulse aus der Literatur


• Vorstellung der Befragungsergebnisse
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aNna
das Projekt im Überblick


These: Sowohl ältere Personen und Personen mit Unterstützungs- oder Pflegebedarfen als auch pflegende 
Angehörige haben unabhängig von der Tageszeit ein Bedürfnis nach Unterstützung. 


Ausgangssituation: Aktuell ist dies lediglich in einer vollstationären Pflegeeinrichtung möglich, was nicht den Wünschen und 
Bedürfnissen der Zielgruppe entspricht. Insbesondere da der Fokus hierbei nicht auf gesellschaftlicher 
Teilhabe, sondern auf Versorgung liegt. 


Projekt: - Partizipative Entwicklung verschiedener, ganzheitlicher Formate der Unterstützung 


- Untersuchung der zur Implementierung benötigten Rahmenbedingungen


- Testung und Evaluierung der entwickelten Konzepte gemeinsam mit der Zielgruppe und weiterer 
Praxispartner.


Zielgruppe: Der Fokus des Projektes liegt auf älteren Personen, Personen mit Unterstützungs- und/ oder Pflegebedarfen 
Person sowie pflegende Angehörige. 


Projektpartner: Franziskusheim gGmbh & MA&T Sell & Partner GmbH


2







aNna
das Projekt im Überblick - Zeitplan


04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23


Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz


AP 1


Projektkonstituierung & 


Koordination 


AP 2


Datenerhebung & 


Auswertung


AP 3


Konzeptentwicklung


AP 4


Auswahl externer 


Kooperationspartner 


AP 5


(interne) Testung 


AP 6


praktischer 


Projekttransfer


AP 7


Evaluation und 


Konzeptualisierung 


AP 8


Transfer & 


Öffentlichkeitsarbeit


Arbeitspakete (AP)


Startphase Umsetzungspahse Abschlussphase


Projektjahr 1 Projektjahr 2 Projektjahr 3
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Literaturrecherche ist abgeschlossen


→ Recherchebericht


→ Vorstellung einzelner Impulse


(Erste) Befragungsergebnisse liegen vor


→ Vorstellung folgt


Umsetzungsideen sind erarbeitet und die Umsetzung wird aktuell geplant


→ Die Erprobung vor Ort ist im Rahmen der Pandemie leider schwierig


aNna
Stand der Dinge







aNna
Vorstellung Ergebnisse der Literaturrecherche


• Unterstützungsangebote für die häusliche Pflege


• Alltagsunterstützende Betreuungs- und Entlastungsangebote haushaltsnahe Dienstleistungen


• Abend-, Nacht-, Wochenendangebote


• Information – Beratung – Schulung


• Exemplarische Beispiele zu Beratung und Begleitung
• Exemplarische Beispiele zu kultursensiblen Ansätzen


• Exemplarische Beispiele für präventive, zugehende Beratung


• Exemplarische Beispiele zu Schulungen rund um die Pflege


• Exemplarische Beispiele zu Gesundheitsprävention Pflegender


• Vernetzung - Quartiersentwicklung


• Technische und digitale Unterstützungsformen


• Sozialer Integration – Mobilität


• Barrierefreies Wohnen – neue Wohn- und Versorgungsformen
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aNna
Vorstellung Ergebnisse der Literaturrecherche
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In der Literatur gibt es hierzu nur wenig!


Vorhandene Angebote und Pilotprojekte gehen in folgende Richtungen:


• Sicherstellung einer Rufbereitschaft (Kooperation mit Hausnotruf-Anbietern, Call-Center oder mehreren Pflegediensten in


einer Region (Beispiel in Kiel)).


• ambulante häusliche Nachtpflege in der Zeit von 20:00 bis 06:00 Uhr (Heidelberg, Bremen, Berlin)


• Mitarbeiter*innen eines Pflegedienstes betreuen Pflegebedürftige nachts zuhause


• Pflegebedürftige verbringen die Nacht in einer stationären Einrichtung (Beispiel Ludwigsburg: "Gäste für eine Nacht" von 19


Uhr bis 8 Uhr, auf Wunsch mit Abendessen und Frühstück)


• Nacht-Café auf einer Demenzstation, dass mitunter auch zu Hause gepflegte Demenzerkrankte in den Abendstunden


aufnimmt.


• Modelle zur Flexibilisierung der Tagespflege (Ausweitung dieses teilstationären Angebots für die Abend-, Nachtstunden oder


an einigen Samstagen/ Sonntagen (Beispiel Freiburg))


Vorstellung Literaturrecherche


Abend-, Nacht-, Wochenendangebote
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Ambulante Nachtpflege Daheim gGmbH (www.nachtpflege.de)


• Zum Angebot des Pflegedienstes gehören neben allgemeinen Leistungen geplante Einsätze in der Zeit von 20:00 bis 06:00 Uhr.


Weiter gehören privat vereinbarte Leistungen wie zum Beispiel Begleitung zu kulturellen Veranstaltungen, Sicherheits- und


Betreuungsbesuche sowie Nachtwachen zum Leistungsangebot.


• Die meisten Einsätze finden in der Zeit von 20:00 und 24:00 Uhr statt und nach einer ruhigeren Phase steigt die Nachfrage ab 05:00


Uhr wieder.


Die Leben - Wohnen - Begegnen gGmbH


• 2004 hat das Modellprojekt "Die Nachtbetreuung" teilstationäre Nachtbetreuung mit den Fokus auf dementiell erkrankte Personen


angeboten. Ziel war die Entlastung Angehöriger durch externe Nachtbetreuung in einer Tagespflegeeinrichtung in Vlotho. Für die


Gäste wurden zunächst drei, dann ein viertes Zimmer hergerichtet.


• Trotz vorhandener Bedarfe erwies sich die Angebotsannahme und damit eine refinanzierbare Auslastung als schwierig. Das Angebote


wurde nach Projektende nicht weitergeführt.


Vorstellung Literaturrecherche


Abend-, Nacht-, Wochenendangebote
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Quartiersbezogene Ansätze:


Bielefelder Modell


In Kooperation mit der Bielefelder Wohnungsbaugesellschaft mietet der jeweilige ambulante Pflegedienst u.a.


Funktionsräume und Gästewohnungen an. Hier befinden sich dann beispielsweise ein Beratungsraum, ein


Nachtbreitschaftsraum sowie ein Hilfsmitteldepot. Die Wohnungen können unter anderem für Verhinderungspflege


genutzt werden.


LeNa - Lebendige Nachbarschaft


Testung eines quartiersbezogenen Wohn- und Unterstützungskonzept, bei welchem der Aufbau einer nächtlichen


Präsenz im Quartier geplant ist, damit die Bewohner auch in der Nacht Kontakt aufnehmen können.


Digitale Ansätze:


Walzbachtaler Modell für „Ambulante Rund-um-die-Uhr Betreuung, wobei Technik als Element zur Unterstützung dient.


Vorstellung Literaturrecherche


Abend-, Nacht-, Wochenendangebote


10







Impulse aus der Schweiz


Nachtangebote werden häufig am Lebensende oder bei Personen mit Demenz nachgefragt. Hierbei werden drei


Angebotsformen unterschieden:


• Der pflegerische Nachtdienst ist vergleichbar mit dem Spitex-Angebot* am Tag: Eine Pflegefachperson kommt nachts


vorbei, um pflegerische Handlungen vorzunehmen.


• Bei der Nachtbereitschaft schläft jemand im Zuhause der hilfsbedürftigen Person und kann bei Bedarf Beistand und


Unterstützung leisten. Sind mehr als drei Einsätze pro Nacht nötig, um Unterstützung zu leisten (bspw. beim Gang auf


die Toilette), wird aus der Nachtbereitschaft eine Nachtwache.


• Bei der Nacht- bzw. Sitzwache bleibt jemand während der ganzen Nacht bei der hilfsbedürftigen Person. Dieses


Angebot wird hauptsächlich am Lebensende oder bei speziellen medizinischen Herausforderungen eingesetzt.


Insbesondere die Nacht- und Sitzwachen werden oft von Freiwilligendiensten und Vereine erbracht werden. Die Personen werden im 


Vorfeld geschulte und die Kosten sind hierdurch stark reduziert (z.B. Jahresbeitrag) oder kostenlos. In den meisten Fällen sind 


Angehörige allerdings in der Wohnung beziehungsweise im Haus und nur selten werden hilfsbedürftige Menschen alleine begleitet. 


*Spitex= (ho)spitalexterne Hilfe und Pflege


Vorstellung Literaturrecherche


Abend-, Nacht-, Wochenendangebote
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aNna
Befragungsergebnisse
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75%


75%


50%


42%


25%


25%


Demenzerkrankte


Angehörige


Alleinlebende


Pflegebedürftige (unspezifisch)


Ältere Menschen


Pflegebedürftige ohne Pflegegrad


Experteninterviews


Anzahl Interviews: 12 (1 Person=8,3%)
Anzahl Antworten: 51 (1-10)


100%


66%


50%


50%


33%


33%


Ältere Menschen


Angehörige


Demenzerkrankte


Alleinlebende


Psychisch Erkrankte (ohne
Demenz)


Mobilitätseingeschränkte


Angehörige


am häufigsten genannte Zielgruppen


Anzahl Interviews: 6 (insges. 8 Personen 1 
Antwort ~ 16%)
Anzahl Antworten (2 – 10)







aNna
Befragungsergebnisse
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Anzahl Interviews: 12 (1 Person=8,3%)
Anzahl Antworten: 63 (2-9)


67%


67%


42%


33%


33%


33%


Entlastung der Angehörigen


Psychosoziale Betreuung
(Beschäftigung, Gespräche)


Unterstützung Mobilität
(von vor der Tür bis Größere Distanzen)


Sicherheit in der Nacht


Harndrang und Inkontinenz


Ganzheitliche Betreuung Nachts


Experteninterviews


am häufigsten genannte Bedarfe und Bedürfnisse


83%


83%


66%


66%


50%


50%


Entlastung f. Angehörige


Soziale Teilhabe


Gesprächsbedarf am Abend/Nachts


Hilfestellung bei alltäglichen Dingen*


Hilfestellung: Mobilität


Abendl./Nächtl. Betreuung


Angehörige


Anzahl Interviews: 6 (insges. 8 Personen, 1 Antwort ~ 16%)
Anzahl Antworten (3 - 9)
*Umfasst sowohl Getränke reichen, Unterstützung bei Formalitäten etc.







Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit


Projekt aNna
Claudia Bessin
Franziskusheim gGmbH
bessin@franziskusheim-gk.de
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Pflegereform 2021 verabschiedet am 


11.06.2021 v. Deutschen Bundestag,


Zustimmung des Bundesrates am 25.06.2021


Gesundheitsversorgungs-
weiterentwicklungsgesetz
GVWG







ursprüngliche Ziele


▪ Reform der häuslichen Pflege (Pflegegeld, Flexibilität)


▪ Reform der stationären Pflege (finanzielle Entlastung)


▪ Entlohnung des Pflegepersonals (Gerechtigkeit, Anreize)


09.11.2021 Kreis Heinsberg2







Änderungen in der ambulanten Pflege §36 SGB XI


▪ Anhebung der Pflegesachleistungen um 5% zum 01.01.2022


▪ nn


▪ PG 2 724€ (689€)


▪ PG3 1.363€             (1.298€)


▪ PG4 1.693€            (1.612€)


▪ PG5 2.095€ (1.995€)


09.11.2021 Kreis Heinsberg3







Änderungen für die stationäre Pflege §43c SGB XI


▪ Personen mit PG 2 – 5 erhalten bei vollstationärer Versorgung 


Leistungszuschläge  zum Eigenanteil der Pflegekosten gestaffelt nach


Dauer des Heimaufenthaltes


1. Jahr 5% =    45,55€


2. Jahr 25% = 227,75€


3. Jahr 45% = 409,95€


4. Jahr 75% = 637,70€


* bezogen auf einen bundesdurchschnittlichen Eigenanteil von 911€


Aufenthaltsdauer in Heimen beträgt im Durchschnitt 2,5 Jahre


09.11.2021 Kreis Heinsberg4







Erhöhung des Kurzeitpflegebudgets §42 SGB XI


▪ Kurzzeitpflegebudget wird um 10% angehoben


▪ Pflegegrade 2 – 5 erhalten bis zu      1.774 € (1.612 €)


▪ Kurzzeitpflege kann aus Mitteln der Verhinderungspflege


kombiniert werden    3.386 €     ( 3.224 €)


09.11.2021 Kreis Heinsberg5







Übergangspflege im Krankenhaus § 39 SGB V


▪ Anspruch auf Übergangspflege im Krankenhaus für 10 Tage


Voraussetzungen


▪ Im Anschluss an die Krankenhausbehandlung


▪ Kein Anspruch auf anderweitige Leistungen: 


häusliche Krankenpflege


Kurzzeitpflege


medizinische Rehabilitation


Pflegeleistungen nach dem SGB XI


09.11.2021 Kreis Heinsberg6







Erlöschen der Leistungsansprüche §35 SGB XI


▪ Bei Tod der versicherten Person


▪ Ansprüche auf Kostenerstattung verfallen nicht bei Geltendmachung 


innerhalb von zwölf Monaten nach dem Tod 


Betrifft:


▪ Wohnumfeldverbeserungsmaßnahmen


▪ Verhinderungspflegeleistungen


▪ ggf. Entlastungsleistungen die von Privatpersonen erbracht wurden


09.11.2021 Kreis Heinsberg7







Pflegehilfsmittel §40 SGB XI


▪ Keine ärztliche Verordnung mehr notwendig


▪ Empfehlung der Pflegefachkräfte  wird dem Antrag des Versicherten 


an die Pflegekasse beigefügt


Beispiele:


▪ Pflegebett, druckentlastende Matratzen, Lagerungskissen 


09.11.2021 Kreis Heinsberg8







Bessere Bezahlung der Pflegekräfte


▪ Alle Pflegeeinrichtungen müssen ab dem 01.09.2022 eine Entlohnung


in Höhe eines Tarifvertrages anbieten.


▪ Für Beschäftigte in kommunalen- oder kirchlichen Einrichtungen wird


sich keine Veränderung ergeben


▪ Für nicht tarifgebundene Einrichtung (50%) ist nicht der Beitritt zu                   


einem Tarifvertrag erforderlich, aber die Entlohnung muss analog 


erfolgen
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Keine Änderungen


▪ Pflegegeld


▪ Entlastungsbetrag


▪ Verhinderungspflege


▪ Tagespflege


▪ Leistungen bleiben somit auf dem Niveau von 2017
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Finanzierung der Reform


▪Aus Steuermitteln jährlich 1 Milliarde


▪Erhöhung des PV Beitrages für Kinderlose um 0,1%
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Vielen Dank für Ihr 
Interesse!!!
Bleiben Sie gesund








 


 


 


 
Leistungsvereinbarung amb. Betreuun 
Selbstverantwortete WG  
 


Leistungsvereinbarung 


gemäß §§ 75 ff. SGB XII 


 


 
zwischen 


 
 


dem Kreis Heinsberg als örtlicher Träger der Sozialhilfe, 
vertreten durch den Landrat,  


Valkenburger Str. 45, 52525 Heinsberg 
 


- im Folgenden „Leistungsträger“ genannt - 
 
 


und 
 


_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 


 
vertreten durch  


 
_________________________ 


 
- im Folgenden „Leistungsanbieter“ genannt - 


 
 
 


Vorbemerkung 


 


Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspezifische Differenzierung ver-
zichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung selbstverständlich für 
alle Geschlechter. 
 
 


§ 1 


Gegenstand der Vereinbarung 


 


(1) Gegenstand der Vereinbarung ist die Erbringung und Vergütung von Betreuungsleistun-
gen für Personen (Leistungsnehmer), die in einer selbstverantworteten Wohngemein-
schaft i. S. v. § 25 Abs. 1 Wohn- und Teilhabegesetz (WTG-NRW) vom 02.10.2014 in der 
zur Zeit gültigen Fassung leben, im Rahmen der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel des 
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII).  
 
 


Es handelt sich hierbei um ein niederschwelliges ambulantes Angebot der selbstverantworteten 
Wohngemeinschaft „_________________________“, _________________________, für welche keine betriebs-
notwendigen Anlagen erforderlich sind. 
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Leistungsvereinbarung amb. Betreuung 
Selbstverantwortete WG  


 
§ 2 


Betreuungsleistungen des Leistungsanbieters 


 
Der Leistungsanbieter verpflichtet sich, die Betreuungsleistungen entsprechend der Leistungs-
beschreibung, die als Anlage 1 Bestandteil dieser Vereinbarung ist, unter Beachtung der grund-
sätzlichen Anforderungen des § 25WTG vorzuhalten und zu erbringen. 


 
 


§ 3 


Anspruchsberechtigter Personenkreis 


 
Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Betreuungsleistungen im Rahmen der Sozialhilfe 
ist, dass der Leistungsnehmer, zum Personenkreis des § 61 SGB XII gehört, mindestens Pflege-
grad 2 vorliegt und der  Leistungsträger den Bedarf an Betreuungsleistungen im Rahmen der 
Hilfe zur Pflege festgestellt hat. 


 


 


§ 4 


Verwaltungsverfahren 


 
(1) Der Leistungsträger tritt frühestens ab dem Tag, an dem ihm der Betreuungsbedarf be-


kannt wird, in die Hilfe zur Pflege ein. Diese wird abhängig vom Einkommen und Vermögen 
entsprechend der Vorschriften des Elften Kapitels des SGB XII erbracht. Zur Darlegung 
der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Leistungsnehmers ist der als An-
lage 3 beigefügte Antrag mit entsprechenden Nachweisen dem Leistungsträger vorzule-
gen. 


(2) Der Leistungsträger entscheidet über den geltend gemachten Betreuungsbedarf, den Um-
fang und die Höhe der Hilfe zur Pflege gegenüber dem Leistungsnehmer. Der Leistungsan-
bieter wird über die Entscheidung informiert, soweit der Leistungsnehmer dem zustimmt. 


(3) Beginnt die Gewährung von Hilfe zur Pflege durch den Leistungsträger nicht zum Monats-
ersten, werden die Betreuungsleistungen kalendertägig vergütet. 
 


(4) Der Leistungsanbieter führt die von ihm im Rahmen dieser Vereinbarung zu betreuenden 
Leistungsnehmer in der als Anlage 7 beigefügten Liste mit den hier erforderlichen Daten 
auf. 


 


 


§ 5 


Einschränkung der Betreuungsleistungen bei Tagespflege 


 


(1) Leistungen der Tagespflege gemäß § 41 des Elften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XI) kön-
nen neben den Betreuungsleistungen nur in Anspruch genommen werden, wenn entspre-
chend § 38a SGB XI nachgewiesen ist, dass die Pflege in der selbstverantworteten Wohn-
gemeinschaft ohne teilstationäre Pflege nicht in ausreichendem Umfang sichergestellt ist. 


(2) Ist der Nachweis nach Abs. 1 erfolgt und besucht der Leistungsnehmer eine Tagespflege-
einrichtung im Sinne des § 41 SGB XI, so wird die Vergütung der Betreuungsleistungen wie 
folgt gekürzt (Anlage 5): 
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Leistungsvereinbarung amb. Betreuung 
Selbstverantwortete WG  


 
Abwesenheit:.    Kürzung: 
ab 1:00 Std. bis 1:59 Std  16,67 % 
ab 2:00 Std. bis 2:59 Std  33,33 % 
ab 3:00 Std. bis 3:59 Std.  50 % 
ab 4:00 Std. bis 4:59 Std.  66,67 % 
ab 5:00 Std. bis 5:59 Std.  83,33 % 
ab 6:00 Std.     100 % 
 


Der Leistungsträger ist vom Leistungsanbieter unverzüglich über die Reduzierung oder den 
Wegfall der Betreuungsleistungen aufgrund des Besuchs einer eigenen oder fremden Tagespfle-
geeinrichtung durch den Leistungsnehmer zu informieren. Mitzuteilen sind die Zahl der regel-
mäßigen Besuchstage/Woche sowie die tägliche Besuchsdauer in der Tagespflegeeinrichtung 
und diesbezügliche Änderungen. Hierzu ist der als Anlage 5 beigefügte Vordruck, der in Datei-
form zur Verfügung gestellt wird, zu verwenden. 


 
 


§ 6 


Unterbrechung/Beendigung der Betreuungsleistungen 


 
(1) Müssen die Betreuungsleistungen für mehr als 7 zusammenhängende Tage unterbrochen 


werden (z.B. stationärer Aufenthalt, Urlaub), verringert sich die Vergütung der Betreu-
ungsleistungen ab dem 8. Tage  anteilig für jeden vollen Abwesenheitstag.  


(2) Die Betreuungsleistungen enden, sobald der Leistungsnehmer die Wohngemeinschaft auf 
Dauer verlässt oder mit dem Tode. 


(3) Der Leistungsträger ist vom Leistungsanbieter unverzüglich über Beginn und Ende der 
Unterbrechung nach Abs. 1 sowie über die Beendigung der Betreuungsleistungen nach 
Abs. 2 zu informieren. 


 
 


§ 7 


Vergütung der Betreuungsleistungen durch den Leistungsträger 


 


(1) Der Anspruch des Leistungsanbieters auf die Vergütung der Betreuungsleistungen ent-
steht frühestens mit Bekanntwerden des Bedarfs beim Leistungsträger. Die Auszahlung 
erfolgt frühestens nach Erteilung des Bewilligungsbescheides. 


(2) Die Vergütung ergibt sich aus der Anlage 2 zu dieser Vereinbarung.  
 
 


§ 8 


Abrechnungsverfahren  


 
(1) Der Leistungsanbieter legt dem Leistungsträger innerhalb von 30 Tagen nach Monats-


ende die Abrechnung der erbrachten Betreuungseinheiten (Anlage 6)  sowie den Leis-
tungsnachweis „Betreuungsleistungen“ (Anlage 4) vor. 


(2) Die dem Leistungsträger vorgelegte Abrechnung ist innerhalb von vier Wochen nach Ein-
gang der v. g. prüfbaren Anlagen zu begleichen. 


(3) Der Leistungsträger erfüllt den Anspruch des Leistungsnehmers auf Hilfe zur Pflege 
grundsätzlich durch Zahlung an den Leistungsanbieter. 
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Leistungsvereinbarung amb. Betreuung 
Selbstverantwortete WG  


(4) Der Leistungsträger zahlt zur Vergütung der Betreuungsleistungen monatlich im Voraus 
den unter Anwendung der §§ 4 und 5 ermittelten Betrag. Soweit Zahlungen an den Leis-
tungsanbieter erfolgt sind, werden Überzahlungen aufgrund von Einschränkungen 
und/oder Unterbrechungen der Betreuungsleistungen (§§ 5 und 6) möglichst im Folgemo-
nat verrechnet, Überzahlungen aufgrund Beendigung erstattet. Ist eine Verrechnung im 
Folgemonat nicht oder nicht vollständig möglich, erfolgt ebenfalls eine Erstattung. Für das 
Abrechnungsverfahren sind vom Leistungsanbieter die Anlagen 5 und 6 zu nutzen. 


 
 


§ 9 


Verjährung 


 


Forderungen aus der Erbringung von Leistungen aus dieser Vereinbarung können nach Ablauf 
von 3 Jahren (vgl. §§ 194 ff. BGB) nach Ende des Erbringungsjahres gegenüber dem Leistungs-
träger nicht mehr erhoben werden. 


 
 


§ 10 


Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung 


 


(1) Die Erbringung der Betreuungsleistungen gemäß § 1 richtet sich nach der Verordnung 
über die Anerkennung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag und Förderung der 
Weiterentwicklung der Versorgungsstruktur in Nordrhein-Westfalen (Anerkennungs- 
und Förderungsverordnung AnFöVO) vom 23.01.2019 sowie nach § 25 WTG. Insbeson-
dere  
- weist der Leistungsanbieter dem Leistungsträger das Vorliegen der Anerkennungsvo-


raussetzungen entsprechend Teil 2, Kapitel 1 und 2 der 
AnFöVO auf Anforderung nach, 


- beachtet der Leistungsanbieter die Qualitätsanforderungen nach § 18 Abs. 1 AnFöVO 
durchzuführen, 


- weist der Leistungsanbieter die Erfüllung der Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 
9 Abs. 2 AnFöVO nach. 


(2) Der Leistungsanbieter stellt Dokumentation und Beschwerdemanagement sicher und 
dem Leistungsträger auf Anfrage zur Verfügung. 


(3) Der Leistungsanbieter verfügt über mindestens eine Fachkraft im Sinne von § 6 AnFöVO. 
 
 


§ 11 


Wirtschaftlichkeit der Leistungen 


 
(1) Der Leistungsanbieter hat die Leistungen sparsam und wirtschaftlich mit der erforderli-


chen Personalausstattung und in der in dieser Vereinbarung verabredeten Qualität zu er-
bringen. 


(2) Liegen begründete Anhaltspunkte vor, dass der Leistungsanbieter seinen Verpflichtungen 
aus dieser Vereinbarung im Hinblick auf Leistungsfähigkeit und/oder Wirtschaftlichkeit 
nicht nachkommt, kann eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt werden. 


(3) Gegenstand der Prüfung sind die Sachverhalte, bei denen diese Anhaltspunkte vorliegen. 
(4) Vor Einleitung der Wirtschaftlichkeitsprüfung muss der Leistungsanbieter gehört werden. 
(5) Der Leistungsanbieter verpflichtet sich, die Prüfung in geeigneter Form zu ermöglichen 


und daran mitzuwirken. Dazu zählt insbesondere die Bereitstellung erforderlicher Unter-
lagen. 
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Leistungsvereinbarung amb. Betreuung 
Selbstverantwortete WG  


(6) Die Prüfung ist zu dokumentieren. Der Prüfbericht wird allen Beteiligten ausgehändigt. 
Die Ergebnisse werden den Leistungsempfängern in geeigneter Form mitgeteilt. 


(7) Die Kosten der Prüfung tragen die Vertragsparteien jeweils zur Hälfte, soweit Dritte hin-
zugezogen werden. Die eigenen Kosten trägt jede Vertragspartei selbst. 


 
 


§ 12 


Datenschutz 


 
(1) Die durch den Leistungsanbieter betreuten Leistungsnehmer sind vor Beginn der Betreuung 


in geeigneter Weise darüber zu informieren, dass ggf. für die Gewährung der Dienstleistun-
gen notwendige Mitteilungen im erforderlichen Umfang an den Leistungsträger weitergelei-
tet werden. 


(2) Der Leistungsanbieter verpflichtet sich, die Bestimmungen der Datenschutz- Grundverord-
nung (DS-GVO), des Bundesdatenschutzgesetzes und des Datenschutzgesetzes Nordrhein-
Westfalen als auch die sondergesetzlichen Bestimmungen des SGB zum Datenschutz zu be-
achten und zu gewährleisten sowie dazu insbesondere die notwendigen technischen und or-
ganisatorischen Maßnahmen zu treffen. 


(3) Der Leistungsanbieter stellt dem Leistungsträger auf Anfrage die von ihm zur Aufgabenerfül-
lung erhobenen Daten zur Verfügung, soweit datenschutzrechtliche Bestimmungen dem 
nicht entgegenstehen (§§ 69 ff. SGB X/§ 35 SGB I). Die Befugnisse des Leistungsträgers rich-
ten sich insoweit nach den datenschutzrechtlichen Vorschriften. 


 
 


§ 13 


Vereinbarungsdauer und Kündigung 


 
(1) Die Vereinbarung tritt zum 01. 11.2021 in Kraft. 
(2) Diese Vereinbarung kann mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines jeden Kalen-


derjahres gekündigt werden. 
(3) Das Recht zur fristlosen Kündigung der Vereinbarung gemäß § 78 SGB XII bleibt unbe-


rührt. 
(4) Die Kündigung bedarf der Schriftform. 
(5) Die Vergütungsvereinbarung (Anlage 2) kann gesondert gekündigt werden. Die Kündigung 


der Vergütungsvereinbarung berührt die weitere Wirksamkeit dieser Vereinbarung nicht. 
 
 


§ 14 


Schlussbestimmungen 


 


(1) Änderungen der Vereinbarung inkl. ihrer Anlagen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch 
für die Änderung und/oder Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses. Nebenabreden 
sind nicht getroffen. 


(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein 
oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die 
Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt.  


 
 
 


An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirk-
same und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen Sinn und Zweck der unwirk-
samen bzw. undurchführbaren Bestimmung am Nächsten kommt.  
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Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag 
als lückenhaft erweist. 


 
 
 
 
Heinsberg, den _________________________ 
 
Kreis Heinsberg   
Der Landrat  
 
 
________________ __________________ 
(Pusch)  








- 1 - 


 


LB amb. Betreuung  
selbstverantwortete WG  


Anlage 1 zur Vereinbarung vom  
 


Leistungsbeschreibung 
 
 
1. Bezeichnung der Leistung 


 


Zu erbringen sind personenbezogene Betreuungsleistungen im Sinne von § 4  der Verordnung 
über die Anerkennung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag und Förderung der Weiter-
entwicklung der Versorgungsstruktur in Nordrhein-Westfalen (Anerkennungs- und Förde-
rungsverordnung – AnFöVO) für die in § 3 der Leistungsvereinbarung genannten Personen.  
 
2. Zielgruppe 


 


Das Betreuungsangebot richtet sich an Leistungsnehmer mit einem Pflegegrad von mindestens 
2, die in einer zu Wohn- und Betreuungszwecken hergerichteten selbstverantworteten Wohn-
gemeinschaft gem. § 25Abs. 1 Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) wohnen und aufgrund von 
Einschränkungen in ihrer Selbständigkeit bei der Haushaltsführung und in der sozialen Alltags-
bewältigung Anleitung und persönliche Hilfe benötigen.  
 
3. Ziel der Betreuungsleistung  


 


Ziel der Betreuungsleistung ist es, dem Leistungsnehmer ein auf seine Bedürfnisse abgestelltes 
weitgehend selbstbestimmtes Leben innerhalb und außerhalb seiner häuslichen Umgebung zu 
ermöglichen.  
 
 
4. Bedarfsdarstellung 


 


Der Leistungsanbieter stellt den erforderlichen Betreuungsbedarf in einer schriftlichen Stel-
lungnahme gegenüber dem Leistungsträger dar. Wesentliche Veränderungen im Betreuungs-
bedarf teilt er unverzüglich dem Leistungsträger mit.  
 


 


5. Art und Umfang der Betreuungsleistung 


 


Der Leistungsanbieter unterstützt den Leistungsnehmer bei der Strukturierung seines Tages-
ablaufs. Umfang, Art, Häufigkeit und Dauer der Betreuungsleistung sind abhängig von der indi-
viduellen Bedürfnislage des Leistungsnehmers. Der Leistungsanbieter erbringt, soweit erfor-
derlich, folgende Leistungen: 
 


► Mobilität außerhalb der häuslichen Umgebung  


Der Leistungsanbieter unterstützt den Leistungsnehmer bei der Erledigung seiner per-
sönlichen Angelegenheiten und der Freizeitgestaltung (Besuche, Behördengänge, Arzt-
besuche und Ähnliches). 


 
► Soziale Beschäftigung 


Der Leistungsanbieter hält sowohl Gruppen- als auch Einzelangebote der sozialen Be-
schäftigung vor. 
 
 
 


► Kontaktpflege 
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Der Leistungsanbieter fördert den Erhalt und Aufbau sozialer Kontakte und persönlicher 
Beziehungen des Leistungsnehmers innerhalb und außerhalb der Wohngemeinschaft. 
 


► Förderung von Ressourcen bei der Haushaltsführung  


Der Leistungsanbieter motiviert, fördert und unterstützt den Leistungsnehmer bei der 
Durchführung der im Lebensalltag im Haushalt anfallenden Verrichtungen. Die vollstän-
dige Übernahme dieser Tätigkeiten durch den Leistungsanbieter soll vermieden werden. 


 


► Psychosoziale Betreuung 


Der Leistungsanbieter gewährleistet die Unterstützung und persönliche Betreuung des 
Leistungsnehmers in individuellen Belastungssituationen. 


 
Hierüberhinaus wird auf den zwischen Leistungsnehmer und Leistungsanbieter abgeschlosse-
nen Betreuungsvertrag verwiesen. 
 
 
6. Dokumentation 


 


Der Leistungsanbieter dokumentiert entsprechend des als Anlage 4 beigefügten Musters die 
gegenüber dem Leistungsnehmer erbrachten Betreuungsleistungen. 
 
 
7. Beschwerdemanagement 


 


Der Leistungsanbieter stellt ein Beschwerdeverfahren sicher. Dieses enthält: 
- die Information über das Beschwerderecht  
- die Benennung der für die Bearbeitung der Beschwerden verantwortlichen Person beim 


Anbieter 
- die Bestimmung einer angemessenen Bearbeitungsfrist und 
- die geeignete Dokumentation und Auswertung der Beschwerden und der Art ihrer Erle-


digung.  








VV ambulante Betreuung WG 


Anlage 2 zur Vereinbarung vom  
 
 


 


Vergütungsvereinbarung 


 


 
 


Zwischen 
 


dem Kreis Heinsberg als örtlichem Träger der Sozialhilfe 
Valkenburger Straße 45, 52525 Heinsberg 


 vertreten durch den Landrat 
 


- im Folgenden „Leistungsträger“ genannt - 
 
 


und 
   


_________________________ 


_________________________ 


_________________________ 


 
vertreten durch den Geschäftsführer 


 
- im Folgenden „Leistungsanbieter“ genannt - 


 
 


§ 1 


Vergütung der Leistung durch den Leistungsträger 


 
(1) Die Vergütung entspricht den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und 


Leistungsfähigkeit. Sie versetzt den Leistungsanbieter in die Lage, Leistungen für 
pflegebedürftige Personen entsprechend der vereinbarten Leistungsbeschreibung 
(Anlage 1 zur Leistungsvereinbarung zwischen den Parteien) zu erbringen. 


 
(2) Die Betreuungsleistungen werden mit monatlichen Pauschalbeträgen vergütet. Diese 


ergeben sich anhand des im Einzelfall durch den Leistungsträger festzustellenden 
Betreuungsbedarf. 


 
Die monatliche Pauschale beträgt bei einem Betreuungsumfang in Höhe von 
durchschnittlich  
 
●  bis zu 1,0 Stunde werktäglich:   485 €  
●  bis zu 1,5 Stunde werktäglich:   728€ 


● bis zu 2,0 Stunden werktäglich:   970 € 


 
(3) Der Leistungsanbieter verpflichtet sich, von Selbstzahlern bei gleicher Leistung ebenfalls 


ein monatliches Entgelt zu berechnen, das in seiner Höhe nicht unter dem vom 
Leistungsträger für zu zahlenden monatlichen Pauschalbetrag liegt. 
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VV amb. Betreuung  
WG „Haus Aurea“  
Stand: 01.02.2021 


 
§ 2 


Gleichartige Leistungen anderer Kostenträger 


 
Vorrangige Geldleistungen anderer Kostenträger, die zur Vergütung inhaltlich identischer 
Leistungen gezahlt werden, werden auf die Vergütung angerechnet. Dies gilt insbesondere für 
die Inanspruchnahme des Entlastungsbetrages sowie für Betreuungsleistungen der 
Leistungskomplexe 31 ff. entsprechend des jeweiligen Versorgungsvertrages mit den 
Pflegekassen. 
 
 


§ 3 


Inkrafttreten und Laufzeit 


 


(1) Die Vergütungsvereinbarung tritt am _________________________in Kraft. 


 
(2) Die Vergütungsvereinbarung kann mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines 


jeden Kalenderjahres, frühestens zum _________________________gekündigt werden. 


 
(3) Erfolgt eine Kündigung nicht oder nicht fristgerecht, verlängert sich die Laufzeit dieser 


Vergütungsvereinbarung um ein weiteres Jahr. 
 
 
 
 
 


Heinsberg, den _________________________ 


 


Kreis Heinsberg   


Der Landrat  


 


 


________________ __________________ 


(Pusch)  
 
 








12. Kommunale Konferenz 
Alter und Pflege 


am 03. November 2021 







TOP 4 
Finanzierungssystematik 


bei ambulanten 
Wohngemeinschaften
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Leistungsgrundlage


Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen gem. § 75


ff. SGB XII zur Erbringung und Vergütung von


Betreuungsleistungen für Personen, die in einer


selbst- oder einer anbieterverantworteten


Wohngemeinschaft i. S. der §§ 25 oder 26 WTG leben,


im Rahmen der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel


des Sozialgesetzbuches – 12. Buch (SGB XII)
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Inhalt


▪ Niederschwelliges ambulantes Angebot


▪ Keine betriebsnotwendigen Anlagen erforderlich


▪ Verpflichtung des Leistungsanbieters Betreuungsleistungen 


entsprechend der Leistungsbeschreibung, die  Bestandteil der 


Vereinbarung (Anlage 1) ist unter Beachtung der Anforderun-


gen der §§ 25, 26 WTG vorzuhalten und zu erbringen


▪ Verpflichtung des örtlichen Trägers der Sozialhilfe, die hierzu 


vereinbarte Vergütung (Pauschalen) zu erbringen
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Personenkreis


▪Anspruchsberechtigter Personenkreis:


Personenkreis des § 61 SGB XII


= Pflegebedürftigkeit i. S. v. § 61 a SGB XII (bzw. § 14 SGB XI), d. h.


 Vorliegen von gesundheitlich bedingten Beeinträchtigungen in 


körperlichem, kognitivem oder psychischem Sinne


und


 gesundheitliche bedingte Belastungen oder Anforderungen 


können nicht selbständig kompensiert oder bewältigt werden
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Art der Betreuungsleistung


- Mobilität außerhalb der häuslichen Umgebung 


- Soziale Beschäftigung


- Kontaktpflege


- Förderung von Ressourcen bei der Haushaltsführung


- Psychosoziale Betreuung
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Festsetzung der 
Betreuungsleistungen
Wie kann das gelingen?







Problematik und Anspruch


▪ individueller Bedarf ist schwierig zu bemessen 


▪ Entscheidung nur schwer nachvollziehbar


▪ erneute aufwendige Feststellung bei Änderung der Pflegesituation


▪ Vorgehensweise


▪ nachvollziehbar


▪ individuell


▪ objektiv
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Gibt es bereits ein geeignetes Instrument?


NBA


▪ Alle Pflegebedürftigen mit derselben  Systematik erfasst werden, egal ob eine 


somatische, kognitive, kommunikative oder psychische Beeinträchtigung 


vorliegt.


▪ Beeinträchtigungen bei der selbständigen Bewältigung des Alltags  in allen 


Lebensbereichen erfasst werden.


▪ Sich das Ausmaß der Beeinträchtigung im Ergebnis (Pflegegrad)  widerspiegelt.
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Insbesondere geeignet weil:


ganzheitliche Betrachtungsweise  


Ausdruck für den personellen Unterstützungsbedarf


im Rahmen der Tagesstrukturierung


-Betreuungsbedarf-
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Module des NBA


Modul


1 Mobilität


2 Kognitive und kommunikative Fähigkeiten


3 Verhaltensweisen und psychische Problemlagen


4 Selbstversorgung


5 Bewältigung von und selbständiger Umgang mit krankheits-


oder therapiebedingten Anforderungen und Belastungen


6 Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte
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Für die Betreuung insbesondere relevant


Modul


2 Kognitive und kommunikative Fähigkeiten


3 Verhaltensweisen und psychische Problemlagen


6 Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte
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Das Verfahren


Gewährung von Betreuungsleistungen in einem Umfang von


1 Stunde/ 1,5 Stunden/ 2 Stunden


täglich an 5 Tagen/ Woche


Aufgrund der besonderen Konzeption einer Wohngemeinschaft wird an den Wochenenden 


die Mitwirkung der  An-/ Zugehörigen unterstellt.
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Das Verfahren


Zuordnung:


▪ Pflegegrad
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PG Stunden


2 1,0


3 1,5


4 2,0


5 2,0







Das Verfahren


Identifikation von Personen mit erhöhtem Betreuungsbedarf


Modul 2,  Modul 3,  Modul 6  


gewichteter Punktwert  ≥ 7,5 in einem der Module
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Das Verfahren


Kriterien der Zuordnung


▪ Pflegegrad


▪ gewichteter Punktwert  im Modul 2, 3 oder 6:  < 7,5 oder ≥ 7,5 
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Das Ergebnis


Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5


in Modul


2, 3 oder 6


in Modul


2, 3 oder 6


in Modul


2, 3 oder 6


in Modul


2, 3 oder 6


gew. 


Punkt-


wert


< 7,5 ≥ 7,5 < 7,5 ≥ 7,5 < 7,5 ≥ 7,5 < 7,5 ≥ 7,5


Bedarf in 


Std. tgl. an 


5 Tagen/ 


Woche


1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0


Betrag 485 € 728 € 728 € 970 € 970 € 970 €
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▪ Muster der 


Leistungsvereinbarung


Leistungsbeschreibung (Anlage1)


Vergütungsvereinbarung (Anlage 2)


werden der Niederschrift zu der heutigen Sitzung der Kommunalen Konferenz 


Alter und Pflege zu Ihrer gefl. Information beigefügt. 


Bei Interesse zur Vereinbarung: Frau van der Kruijssen,  2452/135002, per E-Mail: 


astrid.vanderkruijssen@kreis.heinsberg.de


Bei Fragen zur Festsetzung der Betreuungsleistung: Frau Elvira Schmitz, 02452/135516, per E-Mail: 


elvira.schmitz@kreis-heinsberg.de
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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